
Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz                      23. Juli 2024

D E R   V E R B A N D S V O R S I T Z E N D E

Gremium: Verbandsversammlung – öffentlich

VS DS XXXI - B - 04/2024  Nachkalkulation 2023

Sitzungsdatum: 09. August 2024

TOP: 2

Beschluss:

Die als Anlage beigefügte Nachkalkulation der Trinkwasserentgelte für den Kalkulations-
zeitraum 2023 wird genehmigt.

Begründung:

Die seit dem 1. Januar 2023 für das Verbandsgebiet des Zweckverband Wasserversorgung
Pirna/Sebnitz (ZVWV) geltenden Trinkwasserentgelte basieren auf einer Entgeltkalkulation für
den einjährigen Kalkulationszeitraum des Jahres 2023. Die entsprechende Vorkalkulation
wurde durch den ZVWV erarbeitet und durch die Gremien des ZVWV beschlossen.

Die als Anlage beigefügte Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023 wurde unter
Berücksichtigung der Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes
(SächsKAG) erstellt.

Mit der in der Entgeltkalkulation berücksichtigten kalkulatorischen Verzinsung sollten das
Finanzergebnis, das neutrale Ergebnis sowie die Verluste aus den Wasserverkäufen an
Weiterverteiler gedeckt werden (Ziel: aufwandsdeckende Entgelte). Vorkalkulatorisch erfüllte
ein kalkulatorischer Zinssatz von 1,4 % diese Annahme. Bisher wurde der diese Zielsetzung
erfüllende kalkulatorische Zinssatz regelmäßig nachkalkuliert. Dieser nachkalkulierte Zinssatz
führte grundsätzlich zu einem Jahresergebnis von Null. Mit Schreiben vom 04. Januar 2024
hat das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergebirge dem ZVWV
auferlegt, künftig keine nachträglichen Änderungen des Zinssatzes für die kalkulatorische
Verzinsung mehr vorzunehmen. Das bedeutet, dass der vom ZVWV vorkalkulatorisch
verwendete Zinssatz auch in der jeweiligen Nachkalkulation angewendet werden muss. Im
Ergebnis können die im Vergleich zur Vorkalkulation 2023 mit einem unveränderten Zinssatz
ermittelten kalkulatorischen Zinsen die tatsächlich entstandenen neutralen Aufwendungen
nicht vollständig decken. Die neutralen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die
Abgänge von Anlagen im Bau in Höhe von ca. 261,5 TEUR. Schlussfolgernd ergibt sich für
das Jahr 2023 kein ausgeglichenes Ergebnis, sondern ein Jahresverlust in Höhe von ca. 271,2
TEUR.
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Für die Tarifkunden ist im Jahr 2023 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 703,8 TEUR
entstanden, die gemäß den Regelungen des SächsKAG auszugleichen ist und für die im
Jahresabschluss 2023 eine Verbindlichkeit zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen zu
bilden war.

Gemäß § 9 Absatz 2 der Verbandssatzung des ZVWV beschließt die Verbandsversammlung
die Nachkalkulation für die Trinkwasserentgelte.

Entsprechend § 12 Absatz 1 der Verbandssatzung des ZVWV hat der Verwaltungsrat diesen
Beschlussantrag in seiner Sitzung am 19. Juli 2024 vorberaten und beschlossen, der
Verbandsversammlung zu empfehlen, den Beschlussantrag anzunehmen.

Anlage

Dokumentation zur Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023



Entgeltkalkulation

Dokumentation zur Nachkalkulation
für das Jahr 2023

Stand vom 4. April 2024

Anlage 
zu VS DS XXXI-B-04/2024
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1 Ausgangslage

Die Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV, Zweckverband)
sind gemäß § 43 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) Aufgabenträger der
hoheitlichen Pflichtaufgabe der Wasserversorgung. Die Verbandsmitglieder bedienen sich auf
der Grundlage des § 43 Abs. 3 SächsWG zur Erfüllung dieser Aufgabe des Zweckverbandes.

Zur Refinanzierung der aus der Erfüllung der Versorgungsaufgaben entstehenden Kosten
stellt der Zweckverband privatrechtliche Entgelte den Anschlussnehmern in Rechnung. Dieses
Verhältnis wird in der Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 und in den Ergänzenden Bedingungen des ZVWV
zur AVBWasserV geregelt. Die Tarife für die Wasserversorgung veröffentlicht der Zweckver-
band in einem Tarifblatt (Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen).

Der Zweckverband berechnete im Jahr 2023 einen Arbeitspreis in Höhe von 2,10 EUR/m³ und
einen Grundpreis in Abhängigkeit der Anzahl der vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten
oder nach der Größe des Trinkwasserzählers.

Die Entgelte basierten auf einer Entgeltkalkulation für das Jahr 2023.

Für privatrechtliche Entgelte für die Leistungen der Trinkwasserversorgung existieren keine
ausdrücklichen gesetzlichen Vorschriften. Die privatrechtlichen Entgelte unterliegen jedoch
der gerichtlichen Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 3 BGB. Bei der Kalkulation und Bemes-
sung sind damit die Prinzipien des sogenannten Verwaltungsprivatrechts zu beachten. Nach
der einschlägigen Rechtsprechung gelten, wenn im Bereich der Daseinsvorsorge ein privat-
rechtliches Entgelt gefordert wird, die grundlegenden Prinzipien öffentlichen Finanzgebarens.
Die Prinzipien öffentlichen Finanzgebarens umfassen insbesondere die Grundsätze der Kos-
tendeckung, der Gleichbehandlung und der Äquivalenz. Die Prinzipien des öffentlichen Fi-
nanzgebarens werden bei der Anwendung der Vorschriften des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) eingehalten.

Da die Entgelte auf einer Vorkalkulation basieren, der Planzahlen zugrunde lagen, ist nach-
kalkulatorisch festzustellen, inwieweit die Entgelte im abgelaufenen Bemessungszeitraum tat-
sächlich kostendeckend gewesen sind (Einhaltung des Kostendeckungsgrundsatzes). Soweit
Kostenüberdeckungen entstanden sind, sind diese gemäß § 10 Abs. 2 SächsKAG innerhalb
von fünf Jahren auszugleichen. Unerwartet entstandene Kostenunterdeckungen können im
gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die Nachkalkulation ist entsprechend der Vorkalkulation zu erstellen. Prognosewerte, für die
nunmehr eine exakte Ergebnisfeststellung möglich ist, sind durch Ist-Werte zu ersetzen. Ist
eine exakte Ergebnisfeststellung nicht möglich, sind die vorkalkulatorisch getroffenen Progno-
seentscheidungen (Ermessensentscheidungen) in der Nachkalkulation fortzuführen.

Die vorliegende Nachkalkulation wurde auf der Grundlage der Vorkalkulation unter Berück-
sichtigung der Regelungen des SächsKAG erstellt.
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2 Ermittlung der entgeltfähigen Kosten

2.1 Vorbemerkungen

Bei der Erstellung der Nachkalkulation galt es darauf zu achten, dass keine Kosten einbezogen
werden, die nach den kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen nicht oder nicht in voller
Höhe hätten angesetzt werden dürfen.

Gemäß § 11 Abs. 1 SächsKAG sind die Kosten im Rahmen der Entgeltkalkulation nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Diese Aufgabe wird durch die Kostenrech-
nung übernommen, die eine vollständige und periodengerechte Erfassung, Verteilung und Zu-
rechnung der Kosten gewährleisten muss, die den für die Leistungserbringung bedingten Wer-
teverzehr von Gütern und Dienstleistungen widerspiegeln.

Welchen Anforderungen die Kostenrechnung dabei im Einzelnen entsprechen muss, regeln
das SächsKAG bzw. die Hinweise zur Anwendung des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (AnwHiSächsKAG) nicht. Es kann jedoch nur eine sachgerecht erstellte Kostenrech-
nung den folgenden einzuhaltenden, abgabenrechtlichen Grundsätzen Rechnung tragen:

 Kostendeckungsgrundsatz, wonach das Entgeltaufkommen die Kosten der Einrichtung de-
cken soll, jedoch nicht überschreiten darf,

 Äquivalenzprinzip, wonach zwischen dem Entgelt und dem Umfang der Benutzung der
öffentlichen Einrichtung kein Missverhältnis bestehen darf,

 Gleichheitsgrundsatz, wonach gleichartige Sachverhalte gleich, ungleiche Sachverhalte
aber differenziert zu behandeln sind.

Für die Ermittlung des nachkalkulatorischen Ergebnisses wurden die entgeltfähigen Kosten
des Jahres 2023 anhand einer Kostenartenrechnung ermittelt.

Aufgabe der Kostenartenrechnung ist es, nicht nur die Kosten vollständig zu erfassen, sondern
diese auch eindeutig einer Kostenart zuzuordnen. Die Erfassung der Kosten basiert auf der
Überleitung der in der Finanzbuchhaltung erfassten Aufwendungen in die Betriebsbuchhaltung
(Kostenrechnung).

Zielstellung und Systematik der Kostenrechnung unterscheiden sich von denen der nach au-
ßen gerichteter Finanzbuchhaltung. Die Kostenrechnung erfasst nur den Teil des Wertever-
zehrs und Wertezuwachses, der durch die Erfüllung der Aufgaben des Betriebes verursacht
wird, nicht dagegen betriebs- und periodenfremde sowie außerordentliche Aufwendungen und
Erträge, die in der Finanzbuchhaltung aufgezeichnet werden. Daneben werden in der Kosten-
rechnung zum Teil andere Wertansätze für den betrieblich bedingten Werteverzehr berück-
sichtigt, insbesondere für Abschreibungen, Zinsen und Wagnisse (kalkulatorische Kosten als
sogenannte Anders- und Zusatzkosten).

In der Entgeltkalkulation wurden periodenfremde, nicht betriebsbedingte und außerordentliche
Aufwendungen und Erträge ausgesondert. Neben der Aussonderung der genannten Aufwen-
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dungen und Erträge galt es, Zusatzkosten und Anderskosten zu berücksichtigen. In der Nach-
kalkulation wurden anstelle der handelsrechtlichen Zinsaufwendungen kalkulatorische Zinsen
angesetzt.

2.2 Entgeltfähige aufwandsgleiche Kosten

§ 11 Abs. 1 SächsKAG legt fest, dass die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
zu ermitteln sind. Dazu gehören einerseits die aufwandsgleichen Kosten, die sogenannten
Grundkosten und andererseits die Zusatz- und Anderskosten. Bei den Grundkosten handelt
es sich um Kosten, die in ihrer Höhe genau der Höhe der jeweiligen Zweckaufwendungen
entsprechen.

Dem Zweckverband entstanden die folgenden Grundkosten:

 Materialkosten (Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für in Anspruch genom-
mene bezogene Leistungen),

 Personalkosten,
 Abschreibungen,
 sonstige betriebliche Kosten,
 Steuern vom Einkommen und Ertrag (einschließlich der in diesem Zusammenhang entste-

henden Zinsen) und
 sonstige Steuern.

Für die Ermittlung der Grundkosten bzw. der Zweckaufwendungen wurde eine Überleitungs-
rechnung erstellt. In dieser Überleitungsrechnung erfolgte die Aussonderung all jener Aufwen-
dungen, die keine Zweckaufwendungen und damit keine Grundkosten darstellen. In die Nach-
kalkulation fließen damit schließlich nur die entgeltfähigen, nach betriebswirtschaftlichen
Grundätzen ermittelten Kosten ein. Hinsichtlich der Ergebnisse der Überleitungsrechnung für
das Jahr 2023 verweisen wir auf die Anlage 1 und die Anlage 2 (Abschreibungen).
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2.3 Kalkulatorische Zinsen

Zu den ansatzfähigen Kosten gehört gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 SächsKAG eine angemessene
Verzinsung des betriebsnotwendigen Anlagekapitals.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals sind gemäß § 12 Abs. 1 SächsKAG die um Beiträge,
Zuweisungen und Zuschüsse Dritter gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüg-
lich der Abschreibungen aus Nominalwerten zugrunde zu legen (Restwertmethode). Soweit
von der Möglichkeit der Passivierung und Auflösung der Ertragszuschüsse nach § 13 Abs. 3
SächsKAG Gebrauch gemacht wird, werden gemäß § 12 Abs. 2 SächsKAG bei der Ermittlung
des zu verzinsenden Anlagekapitals vom Restbuchwert des Anlagevermögens jeweils die
Restbuchwerte der Ertragszuschüsse abgesetzt (Bruttomethode).

In der vorgeschriebenen Weise erfolgte die Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals in
der Nachkalkulation nach der Bruttomethode. Von den Restbuchwerten des Anlagevermögens
wurden die Restbuchwerte der passivierten Sonderposten (z. B. Investitionszuwendungen)
und Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenerstattungen) abgezogen.

Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen erfolgte schließlich auf der Grundlage des ermittel-
ten zu verzinsenden Anlagekapitals und eines kalkulatorischen Zinssatzes in Höhe von
ca. 1,4 %. Hinsichtlich der Ermittlung verweisen wir auf die Anlage 2.

2.4 Erlöse und Erträge

Bei den kostenmindernd zu berücksichtigenden Erlösen und Erträgen handelt es sich um die
Erlöse aus der Auflösung passivierter Sonderposten und Ertragszuschüsse, aktivierte Eigen-
leistungen, sonstige betriebliche Erträge und sonstige Umsatzerlöse sowie Zinserträge, die im
Zusammenhang mit der Gewerbesteuer stehen (Nebenerlöse).

Im Einzelnen verweisen wir hierzu auf die Anlage 1 und die Anlage 2 (Auflösungserträge).













Seite 12 von 12

Anlagen im Bau i. H. v. ca. 261,5 TEUR. Schlussfolgernd ergibt sich für das Jahr 2023 kein
ausgeglichenes Ergebnis, sondern ein Jahresverlust i. H. v. ca. 271,2 TEUR.










